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§ .1 ZWECK 

GESTALTUNGSPLAN "KREUZ" 
DORFKERN OST 

SONDERBAUVORSCHRIFTEN 
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GEMEINDE OBERDORF/SO 
September 1992 

Der vorliegende Gestaltungsplan bezweckt die Erstellung 
einer gut an das Orts- und Quartierbild sowie der Land· .. 
schaft angepassten Wohnüberbauung von hoher Wohn- und 
Siedlungsqualität. Die Sicherstellung der öffentlichen 
Fusswegverbindung wird gewährleistet. 

§ 2 GELTUNGSBEREICH 

Der Gestaltungsplan umfasst den im Plan mit Punkten 
markierten Geltungsbereich. 

§ 3 STELLUNG ZUR BAUORDNUNG 

Der Grüngürtel mit zum Teil offener Wasserführung ist 
in der Lage verbindlich. Die Detailgestaltung wird im 
Rahmen des Baubewilligungsverfahrens geregelt. 
Soweit die Sonderbauvorschriften keine abweichenden 
Bestimmungen vorsehen, gelten die einschlägigen kanto
nalen und kommunalen Vorschriften. 

4 NUTZUNG 

Das im Plan erfasste Gebiet ist eine Wohnzone. Zugelas
sen sind Wohnbauten in verdichteter Bauweise (Reihen
häuser, Gruppensiedlungen, etc.) sowie Dienstleistungs
betriebe. 

§ 5 HASSVORSCHRIFTEN 

Das maximale Ausmass der oberirdischen Bauten ergibt 
sich aus den im Plan eingetragenen, verbindlichen Bau
bereichen und den dazugehörigen Geschosszahlen. 
Die Hasse der Baukörper haben hinweisenden Charakter. 
Höhenkoten sind +- 50 cm verbindlich. 
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§ 6 KLEIN- UNO ANBAUTEN 

Ausserhalb der Baufelder dürfen nur unterirdi-
sche Bauten errichtet werden. Von dieser Regelung ausge
nommen sind unbeheizte Wintergärten, Treppenhäuser, 
Balkone, überdeckte, offene Autoabstellplätze, 
Gartengeräte·- und Abstellräume. 

§ 7 BAUKOERPER- UNO BRUTTOGESCHOSSFLÄCHE B.G.F. 

Für die einzelnen Bereiche gelten die nachfolgenden 
Vorschriften: 

.G..~.R.~.Y.<:.I.S! ...... A 

- Gebäudefläche 242.00 m BGF Wohnnutzung 725.00 m2 
- Geschosszahl 3 + Vollausbau Dach 
- max. Gebäudehöhe 10.50 m 

.G..~.R-~.Y.<:.I.S! ...... ß. 

- Gebäudefläche 
- Geschosszahl 

241.00 m2 BGF Wohnnutzung 485.00 m2 
2 + Vollausbau Dach 

- max. Gebäudehöhe 7.50 m 

- Gebäudefläche 
- Geschosszahl 

180.00 m2 BGF Wohnnutzung 360.00 m2 
2 + Vollausbau Dach 

- max. Gebäudehöhe 7,50 m 

.ß.EY.t..t..99~.~-9..h.9..~.~-fJ.~.9..h.~ 

Total Bruttogeschossfläche 

N.9.9..h.~.~.i..~ ..... <:.l~.r.. .... A.Y~.niJ.t.J!:J.ng_~_?;_i.f.f~ .. r. 

Landfläche netto gem. Landumverlegungs
verfahren 

Al 1.~-~.l.Q .. " .. QQ 
3'233.00 = 

max. zulässige AZ = 

1'570.00 m2 

3 '233.00 m2 

0.-486 

0.50 
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§ 8 GESTALTUNG 

Die gesamte Ueberbauung ist als architektonische Einheit 
zu gestalten und der angrenzenden Kernzone anzupassen. 

§ 9 ERSCHLIESSUNG 

Abs. 1 Parkplätze sowie Zufahrt zur Autoeinstellhalle sind im 
Gestaltungsplan verbindlich dargestellt. 

Abs. 2 Alle Fusswege inkl. den öffentlichen Fussgängerverbindun
gen haben bezüglich Lage hinweisenden Charakter. 

Abs. 3 Die öffentlichen Fussgängerverbindungen haben eine Breite 
von 1.50 m. 

Abs. 4 Soweit möglich - wenn die geologischen Verhältnisse es 
zulassen - wird das Oberflächenwasser von Wegen und Park
plätzen versickert. 

Abs. 5 Die Anlagen der offenen Gewässerführung, Feuchtgebiete, 
sind gleichzeitig mit dem Bau der einzelnen Etappen 
(Erschliessungsstrasse bzw. Umgebungsarbeiten) der Ueber
bauung "Kreuz Dorfkern Ost" zu erstellen. 

§ 10 

Abs. 1 

Abs. 2 

§ 11 

Abs. 1 

Abs. 2 

Abs. 3 

UMGEBUNG / BEPFLANZUNG 

Die Gestaltung der Umgebung (Bepflanzung Plätze, Wege, 
Gewässerführung, Terrainmodellierungen, Hauern; etc.) 
wird im Zuge des Baubewilligungsverfahrens geregelt. 
Offene Kleinbauten (Pergolas etc.) sind zugelassen. 

Es sind einheimische Pflanzen zu verwenden. 

GRUENGUERTEL 

Während der Bauphase ist so weit als möglich Rüchsicht 
auf das bestehende Feuchtgebiet zu nehmen. 

Die durch die Ueberbauung tangierten Naturelemente 
werden im Grüngürtelbereich so weit als möglich erhal
ten, bzw. wo notwendig ersetzt. 

Die Gestaltung des Grüngürtels mit zum Teil offener Was
serführung wird im Zuge der Umgebungsgestaltung bei der 
Ausführung in Zusammenarbeit mit der Baubehörde festge
legt und im Baubewilligungsverfahren geregelt. 



§ 12 

Abs. 1 

Abs. 2 

§ 13 

Abs. 1 

Abs. 2 

Abs. 3 

§ 14 

( 
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GEMEINSCHAFTSANLAGEN 

Die im Gestaltungsplan festgelegten Gemeinschaftsanlagen 
wie Spielplätze, Familiengärten haben bezüglich Lage hin
weisenden Charakter und werden - vor Baubeginn - mit dem 
Umgebungsplan im Detail geregelt. 

Die Benutzung und der Betrieb aller gemeinsamer Einrich
tungen wird grundbuchlieh durch Dienstbarkeiten und 
Nutzungsreglement geregelt. 

PARKPLAETZE 

Pro Wohnung bzw. 100 m2 BGF ist grundsätzlich ein Autoab
steilplatz vorgesehen. 

Die im Gestaltungsplan einpunktierte Parkplatzerweiterung 
wird in Absprache mit der Baubehörde nur bei Bed~rf rea
lisiert bzw. im ordentlichen Baubewilligungsverfahren 
geregelt. 

Für Mopeds und Velos müssen Abstellflächen sichergestellt 
werden. Die genaue Anzahl ist im Baubewilligungsverfahren 
zu regeln. 

AUSNAHMEN 

Die Baukommission kann im Interesse einer besseren ästhe
tischen oder wohnhygienischeren Lösung geringfü~ige Ab
weichungen vom Plan und von einzelnen dieser Be~timmungen 
zulassen, wenn das Konzept der Ueberbauung erhalten 
bleibt, keine zwingenden kantonalen Bestimmungen verletzt 
werden und die öffentlichen und achtenswerten nachbarli
chen Interessen gewahrt bleiben. 
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Oeffentliche Planauflage vom: 

1 5. Jan. 1993 

Genehmigt durch den Gemeinderat am: 

2 5. Jan. 1993 

EINWOHNERGEMEINDE OBERDORF B. SOLOTHURN 

Der Gemeindepräsident: 

~/ 
·····-~·-····· 

Der Gemeindesc7ber: 

---~~ ........ . 

Genehmigt durch den Regierungsrat des Kantons Solothurns 

. /bJf m1t Beschluss RRB-Nr ............... . 

vom . . . . . . . . J .1·. M ~! .1993. ........... . 

Der· Staatsschreiber: 

Beilage 1: - Gestaltungsplan 
Beilage 2: - Modell 
Beilage 3: - Schema Messweise Gebäudehöhen 
Beilage 4: - Bauphilosophie 

oberd3.doc 


